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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 

Mitgliederdaten im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 

eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

  

 Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.  

 Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert.  

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Verein  

SV IKA Chemnitz e.V. 

Folgende Daten online zu veröffentlichen (bitte ankreuzen): 

 

 

 

          

sonstige Daten: z.B. namentliche Erwähnung in Berichten, Leistungsergebnisse, Lizenzen, 

Mannschaftsgruppe 

Wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.sv-ika-chemnitz.de 

veröffentlichen darf. ´´ 

 

 

 

 

http://www.sv-ika-chemnitz.de/
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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder  

 

 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung  

Ich bin einverstanden, dass der SV KA Chemnitz e.V. als Mitglied im Stadtsportbund 

Chemnitz meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie Sportdaten (Turnierergebnisse, 

Lehrgangsteilnahmen, Fotos, etc.) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur 

Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen sportlichen 

und Vereins-Angelegenheiten, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu 

betreuen.  

Die Vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  

Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Sportdaten im Internet oder in der Presse zu 

veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass:  

 trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Statten 

abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass:  

 diese Daten vertraulich bleiben, 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht  

 und die Daten nicht verändert werden können.  

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein 

und seinen Gliederungen/Abteilungen folgende Daten zu veröffentlichen: 

 

 

 

 

 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.  
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung  

 

Der SV IKA Chemnitz e.V. informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die das sportliche 

und Vereinsleben betreffen. Dabei sollen auch Ihre persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen Berücksichtigung finden. Alle Sportdaten, die der SV IKA Chemnitz e.V. 

verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Eine 

Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies 

erlauben oder wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben.Damit wir der SV IKA Chemnitz e.V. 

seine satzungsgemäße Zwecke erfüllen kann, ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung 

erforderlich.  

 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung  

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im SV IKA Chemnitz e.V. 

hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch Ihren 

Wiederruf, der jederzeit möglich ist.  

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Der SV IKA Chemnitz e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein 

erforderlich sind. Dies sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge des 

Turnierbetriebes betrifft dies auch alle Sportdaten wie z.B. Ergebnisse. 

Der SV IKA Chemnitz e.V. veröffentlicht ggf. Sportdaten sowie Turnierergebnisse und Fotos 

im Internet und in der Presse.  

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten 

obliegt dem SV IKA Chemnitz e.V.  

Ihnen ist bekannt, das trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im 

Internet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine 

der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner 

ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit 

fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.  

Auskunftsrecht 

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim SV IKA Chemnitz e.V. 

gespeicherten Daten. 
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 Verpflichtungserklärung nach dem BDSG 

 

 

 

 

auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach §5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

verpflichtet worden bin.  

Über das Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere über die Regelungen in §6 BDSG, bin ich 

belehrt worden: 

 Bei der Datenverarbeitung im Rahmen der Vereinsverwaltung sind die Vorschriften des BDSG 

einzuhalten. Ein Textabdruck des BDSG nebst weiteren Informationen findet sich auf der Webseite 

des Bundesbeauftragten für den Datenschutz: www.bfdi.bund.de.  

 Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke und 

Aufgaben sowie der berechtigten Interessen des Vereins erhoben, verarbeitet oder sonst wie 

genutzt werden. Vor allem ist jede private Verwendung untersagt, wenn keine gesetzliche 

Verpflichtung hierzu besteht.  

 Daten die nicht mehr benötigt werden oder deren Erhebung oder Speicherung sich als rechtswidrig 

erweist, sind unverzüglich und sicher zu löschen oder ausnahmsweise zu sperren.  

 Eine unbefugte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten liegt auch dann vor, wenn man als 

Mitarbeiter des Vereins seine vereinsinterne Zuständigkeit überschreitet.  

 Bei Zweifeln, Problemen oder Fragen muss der Datenschutzbeauftragte des Vereins oder der 

Vorstand eingeschaltet werden.  

 Jeder Mitarbeiter des Vereins ist verpflichtet, durch geeignete und angemessene technische und 

organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Daten, die er im Rahmen seiner 

Vereinstätigkeit erhebt, verarbeitet oder nutzt, unbefugten Dritten weder auf den von ihm 

benutzten noch fremden Rechnern oder sonstigen DV-Systemen zugänglich sind, insbesondere 

auch nicht Familienangehörigen oder Besuchern. Dies gilt auch und gerade, soweit die 

Vereinstätigkeit in den eigenen häuslichen Räumlichkeiten durchgeführt wird.  

 Bei Verstößen gegen die Vorschriften des BDSG drohen Schadensersatzansprüche sowie Geldbußen 

und Strafen.  

Mir ist bekannt, dass sonstige Geheimhaltungspflichten, wie das Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnis, durch diese Verpflichtungserklärung nicht beeinträchtigt werden. 

Ebenso bin ich darüber informiert, dass die Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses auch 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortbesteht. 

 

 

 

http://www.bfdi.bund.de/
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Datenschutzhinweis in der Beitrittserklärung  

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich 

mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung 

meiner Personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden:  

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels 

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsmäßen Zwecke und 

Aufgabe, z.B. der Mitgliederverwaltung.  

Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, 

Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 

Lizenz(en) sowie, Funktio(en) im Verein.  

2. Als Mitglied des Stadtsportbundes Chemnitz ist der Verein verpflichtet, bestimmte 

personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden Name und Alter 

der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, 

Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse 

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solch ab, aus denen er 

und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 

Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der 

Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name,Adresse,Geburtsdatum 

oder Alter, Funktio(en) im Verein etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. 

Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten 

ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.  

4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 

Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt 

Daten und Fotos an Printmedien.  Dies betrifft u.a. Turnierergebnisse, 

Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende 

Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung 

von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit , 

Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen erforderlich – Alter oder 

Geburtsjahrgang.  Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber den Vorstand die 

abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 

widerrufen. Ab Zugang des Wiederspruchs unterbleibt die 

Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 

Homepage.  
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5. In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über 

Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos 

von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mietgliederdaten veröffentlicht: 

Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein 

und- soweit erforderlich- Alter, Geburtstag oder Geburtsjahrgang.  

Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, 

Funktion im Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch 

an andere Printmedien übermitteln.  

Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie 

seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse 

wiedersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine 

beabsichtigte Veröffentlichung/ Datenübermittlung in diesem Bereich und teilt 

hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Wiederspruch erfolgen kann. Wir der 

Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. 

Andernfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des wiedersprechenden 

Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/ 

Übermittlungen. 

6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, 

sonstige Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder 

besondere Aufgabenstellung im Verein Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.  

Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 

satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie 

der notwendigen Daten (oder eine digitale Kopie) gegen die schriftliche Versicherung 

ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden finden 

und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck 

erfüllt ist.   

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei 

der Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, 

Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 

hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung  (z.B. zu Werbezwecken) ist dem 

Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder 

eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.  
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Zusicherung bei Herausgabe der Mitgliederliste  

Zusicherung 

Ich habe folgende Unterlagen erhalten: Auf Papier kopierte Liste aller volljährigen 

Mitglieder des Vereins mit Namen, postalischen Adressen und E-Mail-Adressen.  

Dies ist zu folgendem Zweck geschehen: __________________________________ 

 

Ich werde diese personenbezogenen Daten, die mir auf diese Weise bekannt 

geworden sind, ausschließlich im Rahmen dieser Zwecke verarbeiten und nutzen 

sowie den Zugriff unbefugter Personen auf diese Daten durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen verhindern. 

Insbesondere ist mir jegliche Übermittlung der Daten an Dritte untersagt, soweit dies 

nicht im Zusammenhang mit dem o.g. Zweck unabdingbar notwendig ist.  

Unverzüglich nach Wegfall oder Erledigung des o.g. Zwecks, werde ich auf die 

personenbezogenen Daten nicht mehr zugreifen und etwaige von mir oder Dritten 

gespeicherte Daten löschen bzw. deren Löschung veranlassen. Ich bin verantwortlich 

dafür, dass sämtliche Daten gelöscht werden, auch Daten, die an befugte Dritte 

gelangt sind.  

Die erhaltene Liste und etwaige von mir oder Dritten gefertigte Kopien werde ich 

nach Wegfall oder Erledigung des Zwecks unverzüglich an den Verein zurückgeben.  

 

Mir ist bewusst, dass ich gegen die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 

verstoße, wenn ich diese Zusicherung nicht einhalte, was zu Geldbußen und Strafen 

führen kann.  

Außerdem bin ich für etwaige Schäden haftbar.  
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Datenschutzerklärung  

§______ Datenschutzerklärung 

 

Speicherung von Daten:  

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein dessen Adresse und Alter auf. Diese 

Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-Systemen der Vorstandsmitglieder 

gespeichert.  

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 

personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und 

Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 

verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind. (z.B. Speicherung von 

Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 

betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.  

 

Weitergabe der Daten an den Verband: 

Als Mitglied des Fußballverbandes ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den 

Verband zu melden. Übermittelt werden dabei Name, Alter und Vereinsmitgliedsnummer, 

bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitgliedern) die vollständige 

Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie die der Bezeichnung ihrer Funktion im 

Verein. Im Rahmen von Turnieren meldet der Verein Ergebnisse (z.B. Platzierung und 

Punktzahl).  

 

Pressearbeit: 

Der Verein informiert die Tagespresse über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse. 

Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das 

einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 

wiedersprechen. Im Falle des Wiederspruchs unterbleiben in Bezug auf das 

wiedersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des 

wiedersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein 

benachrichtigt den Verband von dem Wiederspruch des Mitglieds.  
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Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder und Kooperationspartner: 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, vor allem Turniere und deren 

Ergebnisse sowie Feiern, am Aushang des Vereins bekannt. Dabei können 

personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann 

jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung wiedersprechen. Im Falle 

des Wiederspruchs unterbleibt in Bezug auf das wiedersprechende Mitglied eine weitere 

Veröffentlichung am schwarzen Brett.  

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, vor allem Turniere und deren 

Ergebnisse sowie Feiern, in der Vereinszeitschrift bekannt. Das einzelne Mitglied kann 

jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung wiedersprechen. Im Falle 

des Wiederspruchs unterbleibt in Bezug auf das wiedersprechende Mitglied eine weitere 

Veröffentlichung.  

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandmitglieder und sonstige Mitglieder 

ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 

Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur 

Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur 

gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 

verwendet werden.  

 

Austritt aus dem Verein: 

Bei Austritt aus werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste 

gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung 

betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 

schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  
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Datenschutzhinweis für Chats und Foren  

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund 

legen wir großen Wert auf folgende Hinweise.  

Bitte beachten Sie, dass personenbezogen Eintragungen in unserem Gästebuch, in Chats 

oder Foren öffentlich zugänglich sind und von anderen Benutzern missbräuchlich verwendet 

werden können. Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen 

Betreibern nur unter erschwerten Bedingungen und häufig auch gar nicht durchsetzen.  

Ferner weisen wir darauf hin, dass wir uns die Kürzung und/oder Löschung von Texten 

vorbehalten, insbesondere bei ehrverletzenden, sexistischen, rassistischen und/oder 

extremistischen Inhalten.  

Die Eintragungen, die im Gästebuch, in Chats und in Foren erfolgen, liegen nicht in unserem 

Verantwortungsbereich. Für die Eintragungen sind die Benutzer jeweils selbst 

verantwortlich. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten, die Benutzer in eigener 

Verantwortung eintrage.  
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 

 

 

 

 

 

 

In die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines 

minderjährigen Kindes durch den SV IKA Chemnitz e.V. oder durch von diesen beauftragten 

Fotografen ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für nachfolgende Zwecke: 

1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins.  

2. Zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Vereins 

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei 

Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine 

Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.  

Im Falle des Wiederrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für 

die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus dem 

entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.  
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Einwilligung zur veranstaltungsbezogenen Veröffentlichung 
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